
Nicht alle sind gleich
Der Rechtsstatus beeinflusst Bildungschancen von Migranten

Janina S�hn

In den �ffentlichen Debatten �ber Bildungschancen von Migrantenkindern
geht es h�ufig um Nachkommen von Arbeitsmigranten aus dem s�dlichen Eu-
ropa. Dabei sind Kinder aus Zuwandererfamilien eine sehr heterogene
Gruppe: Seit Ende der 1980er Jahre wanderten �ber drei Millionen Minder-
j�hrige in die Bundesrepublik ein; geblieben sind gut 1,5 Millionen von ihnen.
Unter diesen Migranten sind Kinder von Aussiedlern aus Osteuropa, von B�r-
gerkriegsfl�chtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien sowie von Asylsu-
chenden und De-facto-Fl�chtlingen (nur geduldeten Fl�chtlingen) aus Dritt-
staaten wie dem Irak, Afghanistan und auch der T�rkei.

Die Bundesrepublik hieß diese Kinder und ihre Eltern nicht in gleichem Maße
willkommen. Politisch-rechtliche Einreise- und Aufenthaltsbedingungen von
Aussiedlern, die die deutsche Staatsb�rgerschaft erhielten, kontrastieren
scharf mit denen von Fl�chtlingen, die unter ausl�ndischen Zuwanderern eine
besonders benachteiligte Gruppe sind. Ob und wie solche Unterschiede auch
die Bildungschancen der unterschiedlichen Gruppen von Migrantenkindern
beeinflussten, wird in einem Forschungsprojekt amWZB untersucht.

Empirisch war diese Frage bis vor kurzem schwer zu beantworten. Erst mit
neuen Datens�tzen wie dem Mikrozensus 2005 k�nnen repr�sentative Aus-
sagen �ber die neuen Zuwanderer allgemein und insbesondere die Aussiedler
und deren Bildungschancen getroffen werden. Eigene Analysen des Mikro-
zensus zeigen, dass Jugendliche mit Migrationserfahrung insgesamt die
Schule deutlich seltener als die Einheimischen mit dem Abitur abschließen
(Abbildung). Die hier geborenen Kinder aus Migrantenfamilien nehmen eine
Mittelposition ein. Eines ist auff�llig: Aussiedlerkindern gelingt wesentlich
h�ufiger als den Kindern aus der Gruppe der als Ausl�nder Zugewanderten
zumindest der Realschulabschluss.

Wie lassen sich die Bildungsunterschiede zwischen Migranten erkl�ren? Wel-
che Rolle spielen politisch-rechtliche Voraussetzungen, also von der Bundes-
republik gesetzte Rahmenbedingungen f�r Migration? Zwei Arten staatlicher
Interventionen gilt es zu unterscheiden: Zum einen k�nnen einwanderungs-

14 WZB-Mitteilungen Heft 126 Dezember 200914 WZB-Mitteilungen Heft 126 Dezember 2009

Summary

Ethnic German immigrants have
educational advantages

Since the end of the 1980s hun-
dreds of thousands of minors immi-
grated to Germany. The way the
government received these recent
immigrants varied a lot and in-
fluenced educational outcomes.
The comparison of children from
ethnic German “repatriates” (Aus-
siedler) compared to other immi-
grant children shows that unequal
treatment of immigrants of diffe-
rent legal statuses led to a relative
educational advantage of Aus-
siedler-children.



rechtliche Auswahlkriterien die anschließenden Integrationschancen beein-
flussen; zum anderen k�nnen unterschiedlich ausgestaltete Aufenthalts-
bedingungen eine Rolle spielen, die die internationale Migrationsforschung
„modes of incorporation“ nennt.

Stellt ein Aufnahmeland bestimmte Einwanderungskriterien auf, kann dies er-
hebliche Konsequenzen f�r die soziale Zusammensetzung der betroffenen
Migrantengruppen und deren Teilhabem�glichkeiten haben. Ein Beispiel: In
Kanada werden erwachsene Migranten mit einer guten Ausbildung und
Sprachkenntnissen �ber ein Punktesystem „herausgefiltert“. Deren Kinder
wiederum profitieren in der Schule von den Ressourcen, die ihre Eltern ihnen
bieten k�nnen. In der Bundesrepublik gibt es solche zuwanderungspolitischen
Steuerungsinstrumente noch nicht. Bislang ist die Gruppe hochqualifizierter
Arbeitsmigranten klein, und meist bleiben sie nur vor�bergehend in Deutsch-
land.

Dennoch hilft dieses Erkl�rungsmodell, denn mit der gr�ßten Migranten-
gruppe der letzten zwei Dekaden, den (Sp�t-)Aussiedlern, kamen auch in
Deutschland Anerkennungskriterien zum Tragen, die – mehr oder weniger be-
absichtigt – zugleich Integrationschancen ber�hrten. Erstens hatten die fr�-
heren sozialistischen Herkunftsl�nder in Osteuropa, auf die die Aussiedlerzu-
wanderung immer beschr�nkt war (seit 1993 auf die ehemalige Sowjetunion),
verh�ltnism�ßig gut ausgebaute Bildungssysteme. Entsprechend brachten
Aussiedler ein gewisses Niveau an Allgemeinbildung mit. Zweitens dienten
einfache Deutschkenntnisse traditionellerweise als Beleg f�r ihre deutsche
Herkunft. Wenngleich bis Anfang der 1990er Jahre eine entsprechende �ber-
pr�fung nicht allzu streng war und es auch danach Ausnahmeregelungen gab,
so konnten doch einige Aussiedlerkinder, zum Beispiel viele Rum�niendeut-
sche, vom Startvorteil profitieren, die Schulsprache Deutsch nicht neu lernen
zu m�ssen. Die große Mehrheit der Aussiedlerkinder, die aus der ehemaligen
Sowjetunion und auch aus Polen stammte, stand dagegen wie andere Migran-
tenkinder vor der Herausforderung, m�glichst rasch Deutsch zu lernen und
sich im hiesigen Schulsystem zurechtzufinden.

Der Zugang zu Rechten und Integrationsmaßnahmen oder auch der Aus-
schluss davon hing f�r die Migrantenkinder von ihrem Rechtsstatus ab. Ge-
rade im Bildungssystem war dies aber eine verzwickte Angelegenheit. Zwar
„leisteten“ sich die meisten Bundesl�nder – Bayern und Baden-W�rttemberg
sogar bis in dieses Jahrzehnt – separate Erlasse zum Schulbesuch von Aus-
siedlerkindern einerseits und ausl�ndischen Kindern andererseits. Das zeigt,
wie tief die Unterscheidung zwischen „deutschst�mmigen“ und „ausl�ndi-
schen“ Migranten institutionell verankert war. Eine genauere Untersuchung
dieser separaten Richtlinien zeigt jedoch, dass es mehr Gemeinsamkeiten als
Unterschiede gab. In der Praxis b�rgerte sich der gemeinsame Unterricht von
ausgesiedelten und ausl�ndischen Migrantenkindern in Intensiv-Deutschkur-
sen und �bergangsklassen an Grund- und Hauptschulen ein.

Eine Ungleichbehandlung wurde �ber die vom Bund finanzierten (zum Teil nicht
mehr existierenden) „Garantiefonds“ im Schul-, Berufsbildungs- und Hoch-
schulbereich eingef�hrt. Von deren Angeboten, wie etwa außerschulischem
Nachhilfeunterricht und Deutschkursen, durften haupts�chlich Aussiedler, aber
auch einige rechtlich anerkannte Fl�chtlinge profitieren. Aufgrund unzu-
reichender Evaluationen bleibt allerdings unklar, ob diese zus�tzliche Unter-
st�tzung tats�chlich dazu f�hrte, dass mehr Aussiedlerkinder das Abitur machten
oder zumBeispiel nur ihre Noten auf Hauptschulen verbessert wurden.

Mindestens genauso wichtig erscheint es daher, auch die Lebensumst�nde au-
ßerhalb des Bildungssystems zu analysieren und danach zu fragen, inwieweit
sie von politisch-rechtlicher Ungleichbehandlung beeinflusst wurden. Die
Einwanderung als Aussiedler und die hiermit verkn�pfte rechtliche Gleich-
stellung bot durch den sofortigen Erwerb der deutschen Staatsangeh�rigkeit
eine sichere Bleibeperspektive. Dieser verl�ssliche Rahmen steht in starkem
Gegensatz zur permanenten Bleibeunsicherheit, der Asylsuchende und ge-
duldete Fl�chtlinge oft jahrelang ausgesetzt waren und die selbst eine mittel-
fristige Lebensplanung verhinderte.
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Der Einfluss dieser divergierenden Lebensumst�nde auf den Schulerfolg l�sst
sich ebenso schwer exakt in Zahlen nachweisen wie eine Wirkung der �ffent-
lichen Debatten und der Einstellungen in der Aufnahmegesellschaft. Diskurse
�ber die bis zur Wende politisch willkommenen Aussiedler wurden im Laufe
der 1990er Jahre zwar zunehmend ambivalenter – immer h�ufiger wurden
„Integrationsprobleme“ hervorgehoben. Politisch unerw�nschte, unter den
Generalverdacht des „Asylmissbrauchs“ gestellte Fl�chtlinge hatten aber mit
einem deutlich feindseligeren Umfeld zu k�mpfen. Stigmatisierungen und
Bleibeunsicherheit stellen psychologische Belastungen im schulischen Fort-
kommen dar, mit denen andere Migrantengruppen gar nicht oder weniger zu
k�mpfen haben.

Empirisch konkreter analysierbar ist dagegen der indirekte Einfluss des
Rechtsstatus der Migranten, wie er �ber den Grad der sozialrechtlichen
Gleichstellung und die �konomische Teilhabem�glichkeit der Eltern vermittelt
wird. Im Gegensatz zu den Migranteneltern, die (zum Beispiel aus einem EU-
Mitgliedsstaat) zur Aufnahme einer Erwerbst�tigkeit in die Bundesrepublik
reisen konnten, hatten die meisten erwachsenen Aussiedler und Fl�chtlinge zu-
n�chst keine Besch�ftigung. In dieser Phase der Nichterwerbst�tigkeit waren
die finanziellen Leistungen f�r Aussiedler jedoch h�her als f�r Fl�chtlinge, die
durch das Asylbewerberleistungsgesetz zu Einkommensarmut unterhalb des
Sozialhilfeniveaus verdammt waren (und sind). Zudem hatten Asylsuchende
und geduldete Fl�chtlinge zum Teil gar keinen, zum Teil einen rechtlich er-
schwerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt, also begrenzte M�glich-
keiten, durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten.

Dar�ber hinaus konnten – trotz K�rzungen in den 1990er Jahren – erwach-
sene Aussiedler wie sonst keine andere Migrantengruppe von einem B�ndel
an Integrationsmaßnahmen profitieren, bevor 2005 „Integrationskurse“ f�r
weitere Kreise von Zuwanderern eingef�hrt wurden. Dabei ist besonders die
staatliche Unterst�tzung f�r Aussiedler beim Erlernen der deutschen Sprache
hervorzuheben – denn der Spracherwerb von Eltern ist auch f�r die allt�gliche
Unterst�tzung ihrer Kinder in deren schulischem Fortkommen relevant.

Dennoch: K�nnten die relativen Bildungsvorteile von Aussiedlerkindern nicht
auch einfach darauf zur�ckzuf�hren sein, dass ihre Eltern h�her gebildet sind
als die der Vergleichsgruppe – ein „Gl�cksfall“, der mit der gruppenspezifi-
schen Migrations- und Integrationspolitik selbst nichts zu tun hat?

Solche Pro- und Kontra-Hypothesen lassen sich mit dem Mikrozensus testen.
In statistischen Sch�tzmodellen wird in Rechnung gestellt, dass sich die Grup-
pen der Aussiedler und der als Ausl�nder Zugewanderten hinsichtlich ihrer
sozialen und damit f�r Bildungschancen relevanten Zusammensetzung unter-
scheiden k�nnen. Im Ergebnis zeigt sich, dass der relative Bildungsvorteil von
Aussiedlerkindern zwar teilweise darauf zur�ckzuf�hren ist, dass ihre Eltern
in den Herkunftsl�ndern im Schnitt mittlere (Aus-)Bildungsniveaus er-
reichten, w�hrend unter der Vergleichsgruppe ein gutes F�nftel der Eltern gar
keinen Schulabschluss hat und so ihre Kinder kaum unterst�tzen konnte.
Dennoch ist es nicht alleine das Bildungsniveau der Eltern, das die geringeren
Bildungsrisiken von Aussiedlerkindern erkl�rt. Zum Teil sind sie dadurch be-
dingt, dass Aussiedlereltern seltener von Arbeitslosigkeit betroffen sind (die
mit der einhergehenden Armut und sozialen Ausgrenzung ein Bildungsrisiko
von Kindern darstellt). Dies f�llt gerade im Vergleich zu den weniger bil-
dungserfolgreichen jugendlichen Fl�chtlingen aus außereurop�ischen L�n-
dern auf, deren Eltern zwar ein �hnliches Bildungsniveau aufweisen, aber
h�ufiger von �konomischer Teilhabe rechtlich ausgeschlossen waren.

Aussiedler behalten unter der statistischen Ber�cksichtigung der unterschied-
lichen sozialen Zusammensetzung unter anderem im Vergleich zu Migranten
aus dem ehemaligen Jugoslawien, die vorwiegend B�rgerkriegsfl�chtlinge
waren, und aus der T�rkei, darunter auch asylsuchende Kurden, ihren rela-
tiven Bildungsvorsprung. Solche Gruppen sind nicht nur durch rechtliche Ex-
klusionen, sondern auch durch Gewalterfahrung und Diskriminierung im
Herkunftsland und ethnische Vorurteile in Deutschland belastet.
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Kurz gefasst

Seit Ende der 1980er Jahre sind mit
ihren Familien viele hunderttausend
Kinder in die Bundesrepublik mi-
griert. Die politisch-rechtlichen Ein-
reise- und Aufenthaltsbedingungen
dieser Zuwanderer variierten stark –
mit Folgen auch f�r ihre Bildungs-
chancen. Beim Vergleich zwischen
Kindern von (Sp�t-)Aussiedlern mit
anderen Migrantenkindern wird
deutlich, dass die institutionelle
Ungleichbehandlung, die auf einem
unterschiedlichen Rechtsstatus ba-
siert, zu einem relativen Bildungs-
vorsprung der Aussiedlerkinder
f�hrte.



Die negativen Folgen der Benachteilung durch das Ausl�nderrecht k�nnten
mit dem entsprechenden politischen Willen ver�ndert werden. Dabei w�re es,
wie hier beschrieben, verfehlt, nur auf – dringend notwendige – schulische In-
tegrationsmaßnahmen f�r die Migrantenkinder zu setzen, um deren Bildungs-
chancen zu erh�hen. Ebenso wichtig f�r den schulischen Erfolg ist eine unter-
st�tzende Integrationspolitik f�r erwachsene Migranten. Die großz�gige In-
tegrationspolitik f�r Aussiedlerfamilien k�nnte daf�r ein Vorbild sein, denn
von ihr haben auch die Kinder profitiert.
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